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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Marius Ciuca, „unbekannt nach Großbritanien“, liegt beim 
Fach-bereich Jugend und Soziales, wirtschaftliche Hilfen, Unterhalts-
vorschuss, Berliner Platz 22, 58089 Hagen folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 24.05.2024, Aktenzeichen 
55/711F-63371 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Schulz, 
Zimmer D 315, Tel. 207-2853, nach vorheriger telefonischer Absprache 
in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 24.05.2024                            Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Gabor-Ion Gabor, zuletzt wohnhaft: „Italien“, liegt beim 
Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 24.05.2024, Akten-
zeichen 55/711C– 62426 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Sygulla in Zimmer D.315, Telefon 02331 
207 2807, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher Anmeldung, in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 24.05.2024                            Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Qussai Alhwaidi, letzte bekannte Anschrift Preußenstr. 46, 
Stockwerk: DGL 45888 Gelsenkirchen, liegt im Fachbereich Finanzen 
und Controlling, Bereich Steuern, Rathaus I, Rathausstr.11, 58095 
Hagen, Zimmer C. 1319, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 

Gewerbesteuer- / Zinsbescheid vom 10.05.2024 
- Gewerbesteuerveranlagung/en für den Veranlagungszeitraum 

2022 Bescheid der Stadt Hagen, Fachbereich Finanzen und 
Controlling, Bereich Steuern, Rathaus I, Rathausstr.11, 58095 
Hagen,  
Geschäftszeichen: 10440177 
Kassenzeichen: 100110102113 

 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle nach vorheriger 
telefonischer Terminvereinbarung unter Tel. Nr. 02331/207-2678 von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 
15.45 Uhr und Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr in Empfang genommen 
werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 

Das Schriftstück gilt gem. §§ 122 Absätze 3 und 4 der Abgabenordnung 
(AO) vom 01.10.2002 (BGBl. I S.3866, ber. I 2003 S.61) in der zurzeit 
gültigen Fassung in Verbindung mit §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
 

Hagen, 27.05.2024                            Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 
 

 
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Änderung der Abfuhrzeiten für Restmüll (Sommermonaten Juni, 
Juli und August 2024) 
 

In den Sommermonaten Juni, Juli und August 2024 beginnt die Abfuhr 
von Restmüll bereits um 06:00 Uhr, statt wie üblich um 07:00 Uhr. Daher 
ist es notwendig, dass die Restmüllbehälter in diesen Monaten schon um 
06:00 Uhr zur Leerung bereitstehen. 
 

Hagen, 22.05.2024                  Lindemann  i. V. Liedtke 
                                                (Geschäftsführer) (Bereichsleiter) 
 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer für 
kommerzielle Angebote sexueller Art in der Stadt Hagen vom 
27.05.2024 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
05.03.2024 (GV NRW S. 136)  und der §§ 1 bis 3  des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 
21.10.1969 (GV NRW S.712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 05.03.2024 (GV NRW S. 155), hat der Rat 
der Stadt Hagen in der Sitzung am 11.04.2024 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
 

Die Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer für kommerzielle 
Angebote sexueller Art in der Stadt Hagen vom 24.09.2014 wird 
aufgehoben. 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
 

Die vorstehende Aufhebung vom 27.05.2024 der Satzung über die 
Erhebung der Vergnügungssteuer für kommerzielle Angebote sexueller 
Art in der Stadt Hagen mit Wirkung ab 01.01.2025 wird hiermit gemäß § 
7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV 
NRW 2023), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 05.03.2024 
(GV. NRW. S. 136), öffentlich bekanntgemacht. 
 

Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW kann die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht 

worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hagen 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Hagen, 27.05.2024                            Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
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